
Vorwort
Als Tim mir zum ersten Mal von seiner Idee erzählte, ein Buch über 
Jura zu schreiben – wohlgemerkt nicht trocken und verklausuliert, 
sondern locker, verständlich und mit dem gewissen Augenzwinkern –, 
da wusste ich, das wird gut. Denn Tim bringt etwas mit, das in juristi‐
schen Lehrtexten oft fehlt: den Mut zur Klarheit, die Freude an der 
Sprache und vor allem echtes Herzblut.

Ich kenne Tim seit vielen Jahren. Er ist keiner, der sich mit oberflächli‐
chem Wissen zufriedengibt. Wenn er etwas erklärt, will er, dass sein 
Gegenüber es wirklich versteht. Genau diese Haltung spürt man auf 
jeder Seite dieses Buches. Es ist nicht bloß ein Kompendium für das 
erste Examen – es ist eine Einladung. Eine Einladung, das Öffentliche 
Recht zu entdecken, ohne Angst vor schwierigen Begriffen oder 
abstrakten Konstruktionen.

„Paragrafenheld: Öffentliches Recht“ schafft etwas, das selten 
gelingt: Es nimmt Dich mit in die Welt der Bescheide, Grundrechte 
und Richtlinien – und Du merkst gar nicht, dass Du lernst, während Du 
liest. Weil es Spaß macht. Weil es an Deine Lebenswirklichkeit an‐
dockt. Und weil Tim es versteht, selbst komplexe Strukturen so 
darzustellen, dass sie im Kopf bleiben.

Ich hä#e mir in meiner eigenen Ausbildung genau so ein Buch ge‐
wünscht. Jetzt ist es da. Und Du hältst es in der Hand. Viel Freude 
beim Lesen – und willkommen im Dschungel des Öffentlichen Rechts. 
Tim zeigt Dir den Weg.

Saarbrücken, im Februar 2026

Gregor Theado
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Einführung 
Verwaltungsrecht killt Deine Motivation? Nicht mit diesem Buch. Das 
hier ist Dein Shortcut durch das tägliche Handwerkszeug des Öffent‐
lichen Rechts – klar, strukturiert & komple# ohne Behördenlyrik. Bei 
Begriffen wie „Verwaltungsakt“, „Ermessen“ oder „Anfechtungsklage“ 
siehst Du nur noch Paragrafen? Und „Amtshaftung“ klingt für Dich 
nach Spezialwissen für Fortgeschri#ene? Dann ist jetzt Schluss 
damit.

Paragrafenheld erklärt Dir Verwaltungsakt, Nebenbestimmungen, 
Ermessen, Rücknahme & Widerruf, Staatshaftung, Klagearten, einst‐
weiliger Rechtsschutz & Co. so, dass Du weißt, wie Verwaltung wirk‐
lich funktioniert – mit greifbaren Beispielen, klaren Aufbauten und 
Aha-Momenten, die sitzen. Kein trockenes Lehrbuch, sondern Dein 
persönlicher Spaziergang durch Verwaltungsrecht AT, Staatshaf‐
tungsrecht und Verwaltungsprozessrecht – ideal für Studium, Ex‐
amen oder einfach zum Mitdenken.

Für Dich, wenn Du im Jura-Studium stehst und endlich System ins 
Verwaltungsrecht bringen willst, in der Examensvorbereitung bist 
und sichere Aufbauten brauchst, Jura als Nebenfach hast oder 
verstehen willst, wie man sich gegen Behörden wehrt, Verwaltungs‐
recht ohne Verfahrensfrust lernen möchtest.

 Klare Schemata für Aufbau & Prüfung

 Typische Klausurklassiker verständlich erklärt

 Gespräche sta# Definitionen – wie mit einem guten Freund

 Verwaltungshandeln, Haftung & Rechtsschutz zusammengedacht

 Aha-Momente sta# Klageartenchaos

Klar. Verständlich. Ein Buch für Einsteiger, Umsteiger und 
Durchblicker. Hol Dir jetzt Deinen Shortcut durchs Verwaltungsrecht 
– lesen, verstehen, klagen.

Weitere Inhalte, Blogbeiträge und einen Podcast findest Du auf: 
www.paragrafenheld.de
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Kapitel 1: Verwaltungsrecht AT
Bevor wir uns in die konkreten Einzelfälle und speziellen Verwaltungs‐
akte stürzen, lohnt ein Blick auf die Grundlagen – das Allgemeine 
Verwaltungsrecht (AT).

Hier lernst Du die Spielregeln kennen: Wer entscheidet, wie entschei‐
det er und welche Rechte stehen Dir als Bürger zu? Wir werfen einen 
genauen Blick auf Begriffe wie Verwaltung, Verwaltungshandeln, 
Verwaltungsakt, Verwaltungsverfahren und die zentralen Prinzipien, 
die alles zusammenhalten.

Mit diesem Fundament wird das gesamte Verwaltungsrecht plötzlich 
verständlich – und Du weißt immer, warum eine Behörde handelt, wie 
sie handelt und welche Grenzen sie dabei beachten muss.
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§ 1 Aufhebung von Verwaltungsakten
Stell Dir vor, eine Behörde hebt einen Verwaltungsakt wieder auf – 
entweder, weil sie selbst merkt, dass da etwas nicht stimmt, oder 
weil jemand einen Antrag stellt. Hinter dieser Entscheidung steckt 
kein bloßer Formalakt, sondern ein echtes Spannungsfeld: Auf der 
einen Seite steht das Vertrauen der Betroffenen darauf, dass eine 
einmal getroffene Entscheidung auch Bestand hat – das Bedürfnis 
nach Rechtssicherheit also. Auf der anderen Seite pocht der Staat 
auf die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung: Wenn etwas rechtswidrig 
ist, soll es bi#eschön korrigiert werden. Genau zwischen diesen 
beiden Polen bewegt sich die behördliche Aufhebung nach §§ 48 ff. 
VwVfG – ein Balanceakt zwischen Vertrauen und Rechtsrichtigkeit.

Und klar: So eine Aufhebung ist selbst wieder ein Verwaltungsakt (§ 
35 S. 1 VwVfG). Ihr Inhalt? Sie beendet die Wirksamkeit des ursprüng‐
lichen Verwaltungsakts (§ 43 Abs. 2 VwVfG). Damit gelten für sie alle 
allgemeinen Anforderungen an Verwaltungsakte. Macht die Behörde 
dabei Fehler, kann der Betroffene Widerspruch (§ 68 Abs. 1 S. 1 VwGO) 
einlegen oder Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO) erheben.

Spannend wird’s, wenn diese Aufhebung selbst wieder aufgehoben 
wird – die Aufhebung der Aufhebung. Dann lebt der ursprüngliche 
Verwaltungsakt rückwirkend (ex tunc) wieder auf. Eine Anfechtungs‐
klage gegen die Aufhebung kommt also insbesondere in zwei Fällen 
in Betracht: Erstens, wenn die Behörde von sich aus einen Verwal‐
tungsakt aufhebt, der jemandem etwas Gutes gebracht hat – zum 
Beispiel eine Subvention oder eine Genehmigung. Zweitens, wenn ein 
Verwaltungsakt mit Dri#wirkung aufgehoben wird, also einer Person 
hilft, aber einer anderen schadet. In beiden Fällen verfolgt die betrof‐
fene Person meist nur ein Ziel: Die Aufhebung soll weg, damit der alte 
Bescheid wieder gilt.

Jetzt wird’s differenziert: War der ursprüngliche Verwaltungsakt von 
Anfang an rechtswidrig, greift § 48 VwVfG – die Rücknahme. Beispiel: 
Die Genehmigung wurde durch Bestechung erlangt. War der Verwal‐
tungsakt dagegen zunächst bei Erlass rechtmäßig, wird aber später 
problematisch, etwa weil eine Auflage nicht erfüllt wurde, dann 
kommt § 49 VwVfG ins Spiel – der Widerruf. Der Gesetzgeber hat hier 
aus Gründen des Vertrauensschutzes feine Hürden eingebaut. Die 
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zentrale Weichenstellung zwischen Rücknahme und Widerruf hängt 
also von der (Un-)Rechtmäßigkeit des Ursprungsbescheids ab.

Das Vertrauen der Bürger wiegt dabei umso schwerer, je stärker der 
Verwaltungsakt begünstigt. Deshalb dürfen begünstigende Verwal‐
tungsakte nur unter besonders strengen Voraussetzungen aufgeho‐
ben werden (§ 48 Abs. 1 S. 2, Abs. 2–4 VwVfG; § 49 Abs. 2, 3 VwVfG). 
Belastende Verwaltungsakte dagegen – also solche, die den Bürger 
einschränken – kann die Behörde in ihrem Ermessen aufheben (§ 48 
Abs. 1 S. 1, § 49 Abs. 1 VwVfG).

Bei begünstigenden Verwaltungsakten, die Geld oder teilbare Sach‐
leistungen gewähren, ist der Gesetzgeber besonders vorsichtig. Hier 
geht’s meist nur um Haushaltsinteressen des Staates, also soll das 
Vertrauen des Bürgers besonders geschützt werden. Deshalb gelten 
hier die strengsten Regeln: Rücknahme (§ 48 Abs. 2, 4 VwVfG) oder 
Widerruf mit Rückwirkung (§ 49 Abs. 3 VwVfG) sind nur unter engen 
Voraussetzungen zulässig. Andere Verwaltungsakte lassen sich da 
deutlich leichter kippen.

Manchmal will die Behörde übrigens gar nicht alles aufheben, son‐
dern nur einen Teil – das ist erlaubt. Sowohl Rücknahme als auch 
Widerruf können sich auf einzelne Teile eines Verwaltungsakts 
beschränken (§ 48 Abs. 1 S. 1; § 49 Abs. 1, 2 S. 1, 3 S. 1 VwVfG).

Auch zeitlich kann die Aufhebung begrenzt sein. Die Frage ist dann: 
Soll sie nur für die Zukunft wirken – oder auch rückwirkend (ex tunc)? 
Gerade bei § 48 VwVfG kommt es darauf an, wann der Fehler erkannt 
wurde. § 48 Abs. 1 S. 1 VwVfG erlaubt beide Varianten – für die Vergan‐
genheit oder Zukunft. § 49 VwVfG dagegen kennt den Widerruf 
grundsätzlich nur für die Zukunft; nur in Ausnahmefällen (§ 49 Abs. 3 
VwVfG) darf er auch rückwirkend erfolgen.

Aber Achtung: Die §§ 48 f. VwVfG gelten nicht immer. In manchen 
Spezialgesetzen – etwa der Abgabenordnung, dem Sozialgesetzbuch 
oder speziellen Ermächtigungen wie § 15 GastG oder § 45 WaffG – 
sind eigene Regelungen vorgesehen. Diese verdrängen §§ 48 f. 
VwVfG, wenn sie abschließend sind. Wo aber Lücken bleiben, kann 
das allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz weiterhin ergänzend 
greifen.
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A. Rücknahme
Wenn die Behörde merkt, dass sie Mist gebaut hat, also ein Verwal‐
tungsakt rechtswidrig war, steht sie vor der Frage: Kann sie das Ding 
einfach zurücknehmen? Genau darum geht’s bei § 48 VwVfG. Die 
Norm ist die zentrale Ermächtigungsgrundlage für die Rücknahme 
rechtswidriger Verwaltungsakte. Und keine Sorge – verfassungs‐
rechtlich ist dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden.

I. Ermächtigungsgrundlage
Wenn Du prüfen willst, ob eine Rücknahme überhaupt rechtmäßig ist, 
fängst Du mit § 48 Abs. 1 S. 1 VwVfG an. Diese Vorschrift ist die Stan‐
dardbasis – einheitlich, klar und im Verwaltungsrecht bestens er‐
probt.

II. Formelle Rechtmäßigkeit
Die Rücknahme selbst ist ein neuer Verwaltungsakt – das heißt, sie 
entsteht nicht automatisch, sondern durch ein frisches Verwal‐
tungsverfahren. Damit gelten natürlich auch die allgemeinen Spielre‐
geln des Verwaltungsverfahrensgesetzes: Zuständigkeit, Verfahren, 
Form – das volle Programm.

1. Zuständigkeit
Fangen wir mit der Zuständigkeit an. Wenn das Fachrecht dazu 
schweigt, gilt § 3 VwVfG.

Und jetzt kommt’s: Selbst wenn der ursprüngliche Verwaltungsakt 
längst bestandskräftig ist, bleibst Du mit § 48 Abs. 5 VwVfG auf der 
sicheren Seite. Diese Norm stellt klar, dass nach Eintri# der Unan‐
fechtbarkeit die Behörde entscheidet, die nach § 3 VwVfG zuständig 
ist – auch dann, wenn ursprünglich eine andere Behörde gehandelt 
hat. Mit anderen Worten: Ein Zuständigkeitswechsel ändert daran 
nichts.

Etwas Feinschliff bringt § 3 Abs. 3 VwVfG ins Spiel. Danach darf die 
bisher zuständige Behörde das Verfahren weiterführen, wenn das 
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praktisch und im Interesse der Beteiligten sinnvoll ist – vorausge‐
setzt, die nun zuständige Behörde stimmt zu. Diese Regel gilt eigent‐
lich nur für laufende Verfahren, wird aber regelmäßig auch auf das 
Rücknahmeverfahren angewendet.

Wichtig: § 48 Abs. 5 VwVfG betrifft nur die örtliche, nicht die sachli‐
che Zuständigkeit. Die ergibt sich aus dem jeweiligen Fachrecht. 
Warum? Weil das VwVfG selbst keine einheitlichen Vorgaben zur 
sachlichen Zuständigkeit enthält – bei der Vielzahl unterschiedlicher 
Behörden wäre das auch kaum machbar.

Kurz gesagt: Zuständig ist in der Regel die Behörde, die auch den 
ursprünglichen Verwaltungsakt erlassen hat – oder diejenige, die das 
hä#e tun müssen. Während eines Widerspruchsverfahrens erweitert 
sich die Zuständigkeit auf die Widerspruchsbehörde.

2. Verfahren
Wie immer gilt: Kein Verfahren ohne Anhörung (§ 28 VwVfG). Denn mit 
der Rücknahme greift die Behörde in eine bestehende Rechtspositi‐
on ein – meist zum Nachteil des Begünstigten. Und wer betroffen ist, 
hat ein Recht darauf, vorher gehört zu werden.

Auch Dri#betroffene müssen angehört werden, allerdings erst, wenn 
sie nach § 13 Abs. 2 VwVfG hinzugezogen wurden – was wiederum 
einen Anspruch auf Hinzuziehung voraussetzen kann.

3. Form
Eigentlich gilt im Verwaltungsrecht Formfreiheit (§ 37 Abs. 2 S. 1 
VwVfG).

Aber: Wenn der ursprüngliche Verwaltungsakt einer bestimmten Form 
bedurfte, dann sollte auch die Rücknahme dieser Form entsprechen 
– das folgt aus dem Gedanken des actus contrarius.

Und wie immer bei Ermessensentscheidungen: begründen, begrün‐
den, begründen (§ 39 VwVfG).


